
Produktinformation
Gültig für Deutschland:

Compo Rasendünger plus Unkrautvernichter

OBI Artikelnummer (DE): 5908264

Bestell-EAN (DE): 4008398533267

Allgemeine Hinweise:

Wirkungsweise: Herbizid

Wirkstoff:

3,3 g/kg 2,4-D (3,97 g/kg Dimethylamin-Salz)

1,6 g/kg Dicamba (1,93 g/kg Dimethylamin-Salz)

Bienengefährlichkeit: B4

Absolute Anwendungsverbote: 

Zugelassene Anwendungsgebiete: Zweikeimblättrige Unkräuter im Rasen (Zierrasen)

Gefahrstoffkennzeichnung:

H-Sätze: EUH208: Enthält 2,4-D. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208: Enthält Harnstoff-Formaldehyd-Kondensat. Kann allergische Reaktionen 

hervorrufen

EUH401:  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die 

Gebrauchsanleitung einhalten.

P-Sätze: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 

bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorungsanlage zuführen. 

Sicherheitshinweise:

Vollständige Zulassungsnummer (DE): 027821-67

Vollständige Zulassungsnummer (AT):

Vollständige Zulassungsnummer (CZ):

Vollständige Zulassungsnummer (HU):

Vollständige Zulassungsnummer (SVK):

Vollständige Zulassungsnummer (SLO):

Name des Herstellers: COMPO GmbH

Name des Importeurs:

Parallelhandel des Pflanzenschutzmittel:

Name entsprechend der Genehmigung zum 

Parallelhandel:

Vollständige GP-Nummer (11-stellig):

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.

Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen, Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Anwendungsbestimmungen

NW470: Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 

Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie 

Regen- und Abwasserkanäle.

SS110-1: Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

SS120-1: Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 

tragen.

SS2101: Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit 

dem unverdünnten Mittel.

Auflagen:

NW262: Das Mittel ist giftig für Algen.

NW265: Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.

SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SB111: Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die 

Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie 

"Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

SB199: Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten 

ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen 

(z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder 

Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, 

geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten 

außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des 

Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu 

betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor 

dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem 

Wasser gereinigt werden.

SS206: Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. 

Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

WH952: Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des 

Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen.

WMO: Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): O

Hinweise:

NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder 

Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

NN1001: Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

NN1002: Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

Absolutes Anwendungsverbot (gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten 

Flächen wie Gehwegen, Auffahrten, Terrassen, Wegen und Plätzen...), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, 

forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, 

Gewässerufer) und in und unmittelbar an oberirdischen Gewässern. Bitte beachten Sie

hierzu auch noch die gültige Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels.


